
 

Haus- und Benutzungsordnung 

 

Für die Zeit der Unterbringung von Obdachlosen in Unterkünften der Gemeinde Fronhausen 
(Obdachlosenunterkunft) wird nachstehende Haus- und Benutzungsordnung festgelegt: 

 
(1) Die Benutzer der Obdachlosenunterkunft sind verpflichtet, in der Unterkunft Ordnung und Sauberkeit zu 

halten. Die Räumlichkeiten sind in regelmäßigen Abständen zu lüften. 

(2) Alle Ausstattungsgegenstände und Versorgungsanlagen sind pfleglich zu behandeln. Bei Frostwetter sind 
Vorkehrungen gegen das Einfrieren der Wasserversorgungsanlagen zu treffen. 

(3) In der Obdachlosenunterkunft dürfen sich nur die von der Gemeinde eingewiesenen Personen dauerhaft 
aufhalten. Besucher in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr müssen der örtlichen Ordnungsbehörde 
mindestens zwei Tage vor deren Besuch mitgeteilt werden. Besuche über die Nacht, in der Zeit von 22:00 
Uhr bis 06:00 Uhr, sind nicht erlaubt. 

(4) In der Unterkunft bzw. auf deren Grundstück ist es verboten, 

1. ohne Erlaubnis Bauten und Anbauten zu errichten oder sonstige bauliche Veränderungen 
vorzunehmen, 

2. ohne Erlaubnis Fernseh- und Rundfunkhochantennen anzubringen oder aufzustellen, 

3. Tiere jeglicher Art zu halten, 

4. weitere, als die in der Einweisungsverfügung erlaubten Gegenstände aller Art und Möbel 
abzustellen, 

5.   Asche, Abfälle, Dosen oder sonstigen Müll in die Aborte, Ausgüsse oder sonstigen Abflüsse zu 
werfen; sie gehören nur in die Müllgefäße, 

6. in einem Abstand von weniger als 50 cm von Feuerstätten, Schornsteinen und Rauchrohren leicht 
entzündliche Stoffe zu lagern oder aufzuhängen, 

7. Leitungswasser unbeaufsichtigt laufen zu lassen; der Wasserverbrauch ist auf den notwendigen 
Bedarf zu beschränken, 

8. Abwässer im Freien auszugießen, 

9. Lärm zu verursachen sowie Fernseh-, Rundfunk- oder Musikgeräte lauter als in Zimmerlautstärke zu 
betreiben; von 22:00 bis 07:00 Uhr hat sich jeder so zu verhalten, dass die Mitbenutzer und Nachbarn 
nicht gestört werden, 

10. an den elektrischen Leitungen Veränderungen vorzunehmen, 

11. ein Gewerbe zu betreiben, 

12. die Schließvorrichtungen auszutauschen, 

13. Schlüssel der Unterkunft nachmachen zu lassen, 

14. aus Umweltschutzgründen sowie zur Vermeidung von Abflussverstopfungen in Waschbecken, 
Toiletten und Spülen Abfälle, Essensreste und schadstoffhaltige Materialien hineinzuwerfen. 

(5) Die in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Personen sind verpflichtet, Müll und Abfall regelmäßig 
nach Maßgabe der geltenden Vorschriften über die Abfallentsorgung zu entsorgen. 

(6) Die in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Personen sind verpflichtet, das Auftreten von 
Ungeziefer unverzüglich der Ordnungsbehörde anzuzeigen. Eventuell erforderlich werdende 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen wie beispielsweise Desinfektionen müssen von den eingewiesenen 
Personen geduldet werden. 

(7) Den Anordnungen der örtlichen Ordnungsbehörde bzw. ihrer Beauftragten ist in jeder Weise Folge zu 
leisten. 

(8) Auftretende Schäden sind unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde zu melden. Die Benutzer der 
Obdachlosenunterkunft haften für alle von ihnen vorsätzlich oder auch fahrlässig verursachten Schäden. 

 
Der Gemeindevorstand der 
Gemeinde Fronhausen 
 

gez.  
Claudia Schnabel 
Bürgermeisterin 


